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Wir hätten uns nicht lieben dürfen
Von N.N.

Ich lernte meine Freundin mit siebzehn Jahren

kennen, sie war damals 33 Jahre alt. Wir
hätten uns nicht lieben dürfen, denn das
Schutzalter war für «Homosexuelle» auf 20
Jahre festgesetzt. «Heterosexuelle» durften
sich schon ab 16 lieben. 1992 wurde die
homosexuelle Liebe der heterosexuellen - auf
dem Papier - gleichgestellt. Es gilt nun allgemein

das Schutzalter 16 Jahre.

Wir begingen ein doppeltes Offizialdelikt, «von
Staates wegen verfolgt»: Ich war noch nicht
zwanzig, und sie war meine Lehrerin.

Ich war sehr verliebt, wusste nichts über
Gesetze und hatte genug Probleme damit, mich
selbst akzeptieren zu können. Ausserdem
hatte sich nun tatsächlich eine Frau in mich
verliebt. Eigentlich hatte ich mich bereits damit

abgefunden, dass sich nie eine in mich
verlieben würde und dass ich eine alte
frustrierte, lesbische Lehrerin werden würde.

Ich begriff erst allmählich, dass diese
angebetete Frau in mich verliebt war. Sie war sich
dieser - von gesellschaftlicher Seite her -
unmöglichen Beziehung sehr wohl bewusst und
sprach von Verantwortung.

Es war also doch nichts gewesen. Wir wollten
uns trennen, bevor wir zusammen waren.
Doch das Schicksal entschied anders: eine
ausgefallene Klavierstunde, zufällige Treffen
auf der Strasse; wir sahen uns «zu schnell»
wieder und stürzten uns in diese Unmöglichkeit.

Verdrängtes
Einen Rückblick soll ich schreiben - und dies
mit 25 Jahren. Vielleicht würde ich es ohne
Zwang nie tun. Es wäre so meine Art, einfach
alles zu vergessen. Was soll ich mich mit dem
alten Kram herumschlagen? Aber je länger
ich nachdenke, desto mehr Erinnerungen
werden wach. Unverstandenes, Verdrängtes,
Schmerzen und Wut.
Meine Eltern drohten mir, mich aus der
Mittelschule zu nehmen. Ich weigerte mich, die
Schule zu wechseln. Ich wollte mir mein
Leben und meine Ausbildung nicht verpfuschen
lassen. Ich blieb also in der Schule. Hingegen
gingen meine Eltern zum Rektor. Vielleicht hat
er sie darauf hingewiesen, dass er «dies»

eigentlich melden müsste, weil «es» ein Offi¬

zialdelikt sei. Vielleicht wurde bei diesem
Gespräch aber gar nicht darüber gesprochen,
dass ich lesbisch sei und eine Beziehung mit
einer Lehrerin habe. Der Rektor zitierte
danach meine Freundin zu sich. Da aber auch
diesmal weder die Prorektorin noch der
Prorektor oder der Rektor in Anwesenheit meiner
Freundin das Wort «lesbisch» oder «Beziehung»

in den Mund nahmen, wurde das
Problem N.N. mit Ablösungsproblemen in der
Familie N. abgetan.

«Die wartet nur darauf, dass sie dich im Bett
hat, und dann lässt sie dich fallen, wie eine
heisse Kartoffel.»
«Die will neben dir doch nur jünger aussehen!»

Meine Eltern hatten mit ihren Drohungen und
Handlungen nicht den gewünschten Erfolg.
Im Gegenteil: Meine Freundin und ich hielten
um so mehr zusammen - und wir sind immer
noch ein Paar.

Klischees
Ich war damals der Meinung, ich könne meinen

Eltern erklären, dass ich eine Frau liebe,
dass ich lesbisch sei. Sie würden das verstehen

oder wenigstens hinnehmen. Schliesslich

verkehrten sie in Künstlerinnen-Kreisen
einer mittelgrossen Stadt, und sie kannten
bestimmt viele Lesben und Schwule.

Aber ich hatte mich getäuscht. Was sie bei

anderen Leuten tolerierten, akzeptierten sie
bei der eigenen Tochter nicht. Sämtliche
Klischees wurden mir aufgetischt:
«Willst du alt und verbissen, mürrisch und
unglücklich werden, so wie deine unverheirateten

Tanten?»

«Was haben wir bloss falsch gemacht?»
«Wieso hasst du Männer?»

Es war wichtig, dass meine Freundin und ich
viel diskutierten und über diese Probleme
sprachen. Oft musste ich jedoch die Ohren
auf Durchzug stellen, um mich zu schützen.
Die Versteckspiele, die wir spielen mussten,
um über das Wochenende zusammenzusein
oder gemeinsam in die Ferien fahren zu
können, fand ich damals noch einigermassen
amüsant. In der Erinnerung finde ich sie
genauso erniedrigend, wie meine Freundin dies
damals empfand.

Ich lebe in einer mittelgrossen Stadt und
studiere in Zürich.
Ich zeichne diesen Artikel nicht mit meinem
Namen, da ich nicht weiss, ob dadurch rechtliche

Konsequenzen für mich oder meine
Freundin zu erwarten wären.
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